
Checkliste der zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistungen

Bürgerliches Recht Öffentliches Recht Strafrecht Grundlagen des Rechts
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) drei Klausuren

 Allgemeiner Teil des BGB 
und  Vertragsrecht I

 Vertragsrecht II und 
Mehrpersonen
verhältnisse

 Vertragsrecht III und 
 Sachenrecht I und 
 Handelsrecht

zwei Klausuren

 Staatsorganisations
recht und  Grundrechte I

 Allgemeines 
 Verwaltungsrecht 
 einschließlich 
Verwaltungs prozess
recht

eine Klausur

 Strafrecht  
Besonderer Teil I

eine Klausur  oder  
Hausarbeit

Das aktuelle Lehrangebot 
finden Sie im Vorlesungs-
verzeichnis.

eine Hausarbeit eine Hausarbeit eine Hausarbeit

 Allgemeiner Teil des BGB 
und  Vertragsrecht I

 Grundrechte II und 
 Europarecht

 Strafrecht  
Allgemeiner Teil II

Zur Absolvierung des Grundstudiums und zum Bestehen der Zwischenprüfung müssen obige 10 Prüfungsleistungen erbracht werden.
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zwei Klausuren
(aus verschiedenen  
Lehr veranstaltungen)

 

Gesetzliche Schuldverhält
nisse oder
Sachenrecht II oder
Gesellschaftsrecht I und 
Zivilprozessrecht I oder
Gesellschaftsrecht II und 
Zivilprozessrecht II und 
Individualarbeitsrecht oder
Familienrecht oder
Erbrecht oder
Internationales Privatrecht

zwei Klausuren
(aus verschiedenen  
Lehr veranstaltungen)

 

Baurecht 
oder
Umweltrecht 
oder
Polizeirecht 
oder
Öffentliches Recht in  
seinen internationalen und 
 europäischen Bezügen
oder
Recht der öffentlichen 
 Ersatzleistung

zwei Klausuren
(aus verschiedenen  
Lehr veranstaltungen)

 

Strafrecht  Besonderer Teil II
oder
Strafrecht  Besonderer Teil III
oder
Strafprozessrecht

eine Klausur oder Seminar-
arbeit oder Hausarbeit

Das aktuelle Lehrangebot 
finden Sie im Vorlesungs-
verzeichnis.

Hinweis: 
An der Prüfung kann  
erst nach bestandener 
 Zwischenprüfung teil
genommen werden.

eine Hausarbeit eine Hausarbeit eine Hausarbeit

Gesetzliche Schuld
verhältnisse 
oder
Sachenrecht II

Baurecht oder
Umweltrecht oder
Polizeirecht oder
Öffentliches Recht in  
seinen internationalen und 
 europäischen Bezügen

Strafrecht  Besonderer Teil II
oder
Strafrecht Besonderer Teil III

 Erfolgreiche Teilnahme an einer fremdsprachigen rechtswissenschaftlichen Veranstaltung 
 Erfolgreiche Teilnahme an einer Veranstaltung zur Vermittlung von Schlüsselqualifikationen 
 Praktika (3 Monate, davon mindestens 1 Monat in Hamburg; in mindestens zwei verschiedenen Rechtsbereichen)
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Universitärer Teil Staatlicher Teil

Schwerpunktbereichsprüfung  

 eine Klausur
 eine Hausarbeit
 eine mündliche Prüfung

Pflichtfachprüfung

 sechs Klausuren
 – drei im Bürgerlichen Recht
 – zwei im Öffentlichen Recht
 – eine im Strafrecht

 eine mündliche Prüfung

Fakultät
für Rechtswissenschaft


